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Graz, am 20. Juli 2022 

Doktoratsschule Erziehungswissenschaft 

Richtlinie zur kumulativen Dissertation im Rahmen des Interdisziplinären 
Doktoratsstudium an der URBI-Fakultät  

Die Doktoratsschule Erziehungswissenschaft hat folgende Richtlinie zu §7 (2) ausformuliert: 

Zu den äquivalent gehaltenen Publikationsorganen zählen international ausgerichtete 
Zeitschriften und Herausgeberwerke, die ein Qualitätssicherungsverfahren nach hohen 
internationalen Standards durchlaufen haben (Peer-Review oder gleichwertiges Verfahren, 
nach den Bestimmungen des FWF)1. Davon muss mindestens eine Publikation 
englischsprachig sein.“ 

 
1 Maßgeblich für die Beurteilung der Publikationsleistung sind jene Publikationen, die ein 

Qualitätssicherungsverfahren nach hohen internationalen Standards durchlaufen haben (Peer-Review 

oder gleichwertiges Verfahren; in den Natur- und Lebenswissenschaften wird Peer-Review erwartet). 

Zeitschriften müssen in der Regel im Web of Science, in Scopus oder im Directory of Open Access 

Journals (DOAJ) gelistet sein. Im Fall von Zeitschriften, die nicht in diesen Datenbanken angeführt sind, 

oder bei Monografien, Sammelbänden oder Sammelband-Beiträgen sowie bei anderen Publikations-

formen muss von der Antragstellerin / dem Antragsteller ein Link zur Webseite des Publikationsorgans 

eingefügt werden, in dem das jeweilige Qualitätssicherungsverfahren dargestellt wird. Falls keine 

solche Darstellung existiert, liegt es an der Antragstellerin / dem Antragsteller, nachzuweisen, dass ein 

dem Fach entsprechendes Qualitätssicherungsverfahren durchgeführt wurde." 
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Auszug aus dem Mitteilungsblatt vom 27.4.2016 Curriculum interdisziplinäres Doktoratsstudium an der 
URBI-Fakultät bezogen auf die kumulative Dissertation § 7 (2) Die Dissertation kann entweder in Form 
einer Monographie oder in Form einer kumulativen Dissertation erstellt werden. Im Falle einer 
Monographie sollten in ihrer wissenschaftlichen Bearbeitung abgeschlossene Teilaspekte der 
Dissertation schon während des Doktoratsstudiums der einschlägigen, möglichst internationalen 
Community präsentiert werden, z.B. durch Vorträge und/oder Posterbeiträge auf Konferenzen mit 
Veröffentlichung der zugehörigen Abstracts oder Proceedings in Tagungsbänden. Derart veröffentlichte 
bzw. eingereichte wissenschaftliche Arbeiten sollen als Bestandteil in die Dissertation einfließen. Im Fall 
einer kumulativen Dissertation ist die individuelle Betreuungsvereinbarung durch die Doktoratsschule zu 
genehmigen. In jedem Fall basiert eine kumulative Dissertation auf zumindest zwei Publikationen, eine 
davon mit Erstautorenschaft/ Erstautorinnenschaft, welche bereits zur Publikation angenommen wurde 
(in press), sowie eine weitere mit zumindest Co-Autorenschaft/Co-Autorinnenschaft, welche die erste 
Stufe des Review-Prozesses erfolgreich absolviert hat (accepted with revisions). Die Publikationen 
haben in ISI-Journalen oder in anderen von der jeweiligen Doktoratsschule für äquivalent gehaltenen 
Publikationsorganen zu erfolgen. Diese sind von der jeweiligen Doktoratsschule als Richtlinie zu 
veröffentlichen. Im Falle einer Änderung dieser Richtlinie haben die Studierenden die Möglichkeit auf die 
jeweils aktuelle Version umzusteigen. Erfolgt das Studium ohne Zuordnung zu einer Doktoratsschule 
übernimmt die Curricula-Kommission diese Aufgabe. Grundsätzlich verfolgt eine kumulative Dissertation 
dasselbe Ziel wie eine Monographie, nämlich den Nachweis der Befähigung zur selbstständigen 
Bewältigung wissenschaftlicher Fragestellungen. Daher besteht eine kumulative Dissertation aus einer 
Serie thematisch zusammenhängender wissenschaftlicher Publikationen, die die eigenständige 
Originalarbeit der Doktorandin/des Doktoranden darstellt. Zudem ist jedenfalls ein einleitendes Kapitel zu 
formulieren, das die Problemstellung, die (Erkenntnis-) Ziele der Arbeit, die wissenschaftliche Relevanz 
des Themas, den Stand des Wissens sowie die methodischen Ansätze beschreiben. Im Anschluss an die 
Publikationen sind eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse zu erstellen und 
Schlussfolgerungen darzulegen. 

 
 

 
 


